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Richtlinien  
über die Zumutbarkeit des Schulweges 
 
 
 
Die Bildungskommission hat die Richtlinien zur Zumutbarkeit bzw. Unzumutbarkeit der Schul-
wege aufgrund neuer Vorgaben/Empfehlungen überprüft, beraten und angepasst. 
 
 

Grundlagen 

Diese Richtlinien stützen sich auf Empfehlungen der Dienststelle Volksschulbildung Gesetzliche 
Grundlagen und der BFU (Beratung für Unfallverhütung) sowie auf die aktuelle Rechtsprechung. 
 
 

Zumutbar sind 

• alle Schulwege (Zone 0) mit einer Länge von bis zu 1.8 km ohne beachtliche Höhenun-
terschiede und bis zu 1 km mit beachtlichen Höhenunterschieden (80 Höhenmeter und 
mehr) für alle Kinder der Schule Eich (Kindergarten bis 6. Klasse); 

• die Schulwege der Ortsteile Eichberg, Egg und Römerweg (Zone 1) für Kinder ab der 
dritten Klasse 

• alle Schulwege (Zone 0-2) für Jugendliche der 7. – 9. Klasse 
 
 

Unzumutbar sind 

• alle Schulwege der Ortsteile Eichberg und Egg (Zone 1) bis und mit der zweiten Klasse 

• alle Schulwege der Zone 2: 

• Holz 

• Schürli 

• Brand/Brandegg 

• Dutenkolben 

• Hellacher 

• Hundgellen 

• Oberhundgellen 

• Vogelsang 

• Voremwald 
 
 

  

https://umsetzungen-dvs.lu.ch/book/66ffd5a1b2526c1ef100b7a7/66ffd5b62e9f4f0e2700f582/66ffd601e8170bd3d7056ade
https://umsetzungen-dvs.lu.ch/book/66ffd5a1b2526c1ef100b7a7/66ffd5b62e9f4f0e2700f582/66ffd601e8170bd3d7056ade
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Rahmenbedingungen 

• Der Stundenplan der Schule Eich kann nicht an den Busfahrerplan angepasst werden. 
Dadurch entsteht eine Wartezeit von insgesamt 40 Minuten. Um die Wartezeit auf den Bus 
zu überbrücken, 

• können die Kinder die Zeit im Rahmen der Betreuten Lernzeiten überbrücken.  
Erziehungsberechtigte, deren Kinder dieses Angebot in Anspruch nehmen, melden 
dies im Voraus bei der Lehrperson. Auch Kindern vom Kindergarten und der 1. und 
2. Klasse steht diese Möglichkeit zur Verfügung. Die Lernzeit ist beaufsichtigt. 

• Es müssen alle Schulwege zur nächsten Bushaltestelle zumutbar sein. Daher können die 
Familien der Ortsteile Dutenkolben, Hellacher, Hundgellen und Oberhundgellen, Holz 
und Schürli anstelle des Zonenabonnements eine Entschädigung in der Höhe eines Zo-
nenabonnements beziehen. 

• Die Kinder der Ortsteile Hundgellen und Oberhundgellen können über Mittag den Mit-
tagstisch zu Tarif der Stufe 1 (einkommensunabhängig) benützen, da die Mittagspause zu 
kurz ist, um die Strecke mit dem Bus zurücklegen.  
Erziehungsberechtigte aus diesen Ortsteilen, deren Kind(er) von diesem Angebot profitie-
ren möchte(n), melden dies bitte unbedingt anfangs des jeweiligen Semesters der Schul-
leitung. 

 
 

Entschädigungen 

Bei unzumutbaren Schulwegen ist die Gemeinde für die Organisation und Finanzierung des 
Schülertransports verantwortlich. Sie regelt die entsprechenden Entschädigungen wie folgt: 

• Zonenabonnement: 

• für Kinder bis und mit zweiter Klasse der Ortsteile Eichberg und Egg (Zone 1) 

• für alle Kinder der Ortsteile Brand/Brandegg, Vogelsang und Voremwald (Zone 2) 

• Kilometerentschädigung für Fahrten am Morgen und Abend bzw. am Mittag, wenn der 
Nachmittag unterrichtsfrei ist (CHF 1.00/km); Benützung des Mittagstischs zum Tarif der 
Stufe 1, einkommensabhängig.  

• für alle Kinder der Ortsteile Holz und Schürli (Zone 2) 

• für alle Kinder des Ortsteils Römerweg (Zone 1) 

Die Gemeindeverwaltung nimmt mit den Familien aus den Ortsteilen Holz, Schürli und 
Römerweg direkt Kontakt auf.  

• Zonenabonnement oder Entschädigung in der Höhe eines Zonenabonnements. 

Benützung des Mittagtischs zum Tarif der Stufe 1, einkommensabhängig: 

• für alle Kinder der Ortsteile Dutenkolben, Hellacher, Hundgellen und Oberhundgel-

len (Zone 2) 

Die Entschädigung wird im Hinblick auf den Schulbeginn ausbezahlt. Die verbindliche 
Benützung des Mittagstisches ist anfangs des jeweiligen Semesters der Schulleitung 
zu melden. 

 
Kindergartenkinder und Lernende der Primarschule Eich mit einem zumutbaren Schulweg kön-
nen das Zonenabonnement für die Zone 33 zu einem vergünstigten Preis von CHF 378.00 be-
ziehen  
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Zonenplan 

 

 

Eich, März 2026 
 
 
BILDUNGSKOMMISSION EICH 


